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IG-Nord: Für eine gerechte Luftfahrtpolitik 
 
 
Medienmitteilung der IG-Nord  
 

Parlament steht beim Staatsvertrag in der Pflicht 
 
Bülach, 07.03.2013: Die kleine Kammer hat heute den Staatsvertrag zwischen der 
Schweiz und Deutschland angenommen. Die IG-Nord erwartet von den 
eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, dass sie sich für eine faire 
Verteilungslösung unter Berücksichtigung aller Regionen, einen Flugbetrieb auf dem 
bestehenden Pistensystem und den weiteren Einbezug der direktbetroffenen 
Gemeinden einsetzen.  
 
Im Einklang mit den AGL-Gemeinden und dem Schutzverband der Bevölkerung um den 
Flughafen Zürich stellt die IG-Nord folgende Forderungen an die Umsetzung des 
Staatsvertrages: 
 
1. Faire Fluglärmverteilung im Sinne einer weiter entwickelten Variante 5 (Rotation), 

weil 
 damit die Akzeptanz in den tatsächlich betroffenen Gemeinden und Städten 

verbessert und eine minimale Wohnqualität trotz der unvermeidlichen 
Mehrbelastungen in allen Teilen der Flughafenregion erhalten werden kann; 

 dies den Grundsätzen des Zürcher Regierungsrates zur Flughafenpolitik vom 23. 
August 2000 und dem breit abgestützten Schlussbericht des Runden Tisches 
Flughafen Zürich vom 29. Januar 2002 entspricht; 

 es nicht hinnehmbar ist, dass aus politischen Gründen dem Südwestsektor um den 
Flughafen ein privilegierter Lärmstatus zugesprochen wird. 

 
2. Auf Pistenverlängerungen ist zu verzichten, weil 

 die reale Entwicklung der Flugbewegungszahlen (nicht zu verwechseln mit der 
Anzahl Personentransporte) keinen Ausbaubedarf erkennen lässt; 

 die notwendige Kapazitätserhöhung in den Bewegungsspitzen des Flughafens mittels 
betrieblicher Massnahmen und Optimierungen („Straight-out-16“, Schnellabrollwege, 
etc.) erreicht werden kann; 

 der zur Diskussion stehende Staatsvertrag keinen Pistenausbau verlangt. 
 
3. Die hauptbetroffenen Gemeinden sind in die Arbeiten rund um die neuen 

Betriebskonzepte formell einzubinden, weil 
 nur sie umweltrechtlich relevante Beeinträchtigungen durch den Fluglärm erleiden 

und dessen raumplanerischen Auswirkungen ausgesetzt sind; 
 der hauptbetroffenen Bevölkerung gebührend Gehör zugestanden werden muss und 

nicht nur den entfernter liegenden Regionen und Kantonen. 
 
 
 
Für weitere Informationen:  
Hanspeter Lienhart, Präsident der IG-Nord:   Tel: 079 708 40 90 
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Über die IG-Nord: 
 
Die IG-Nord ist eine gemeinsame Initiative von 38 Gemeinden aus drei Kantonen (Zürich, 
Aargau, Schaffhausen) im Norden des Flughafens Zürich-Kloten. Die IG-Nord setzt sich für 
die Interessen der Gemeinden und deren Bevölkerung ein und ergänzt damit die generellen 
Ziele des Schutzverbandes der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (SBFZ). Die IG-Nord 
verfolgt kritisch die Entwicklungen rund um den Flughafen Zürich-Kloten und koordiniert 
daraus entstehende Aktivitäten. Damit gibt die IG-Nord der Bevölkerung nördlich des 
Flughafens eine unüberhörbare Stimme. Weitere Informationen über www.ignord.ch. 
 
Die 5 Forderungen der IG-Nord:  
 
 Solidarische und gerechte Verteilung des Fluglärms 
 Gegen den gekröpften Nordanflug und die alleinige Nordausrichtung des Flughafens 
 Nachtflugverbot zwischen 22.00 und 7.00 Uhr 
 Begrenzung der Flugbewegungen auf 320'000 pro Jahr  
 Kein Ausbau des heutigen Pistensystems  

 
Die 38 Gemeinden der IG-Nord: 
 
Bachenbülach, Bachs, Bülach, Eglisau, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Neerach, Stadel, 
Wasterkingen, Weiach, Winkel, Buchberg, Rüdlingen, Baldingen, Böbikon, Böttstein, 
Döttingen, Endingen, Fisibach, Full-Reuenthal, Kaiserstuhl, Klingnau, Koblenz, Leibstadt, 
Lengnau, Leuggern, Mandach, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon, Schneisingen, 
Siglistorf, Tegerfelden, Unterendingen, Wislikofen, Bad Zurzach. 


